
 

Sitzungsvorlage 
 
Amt/Abteilung: 

Amt für Recht und 

öffentliche Ordnung 

Datum: 01.09.2010 

Aktenzeichen: 

300-2a.07-09 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 06.09.2010 Vorberatung 

Werksausschuss GML 15.09.2010 Vorberatung 

Hauptausschuss 21.09.2010 Vorberatung 

Stadtrat 28.09.2010 Entscheidung 

 

    

Betreff: 

 

Änderung der Betriebssatzung für das Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt den dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügten Entwurf zur Änderung der 

Betriebssatzung für das Gebäudemanagement Landau – Eigenbetrieb 

 

als Satzung.  

 

 

Begründung: 

 

Nachdem der Ministerrat am 10.02.2009 zur Beschleunigung von Investitionen eine Vereinfachung 

der Vergabeverfahren des Landes Rheinland-Pfalz für die Jahre 2009 und 2010 beschlossen hatte, 

wurde diese Regelung auch für die städtischen Vergaben angewandt.  

 

Mit Satzung vom 30. April 2009 wurde daher gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28. April 2009 in 

der Betriebssatzung des Gebäudemanagements Landau in § 8 der Absatz 2 a eingefügt.  

 

Hiernach wurde der Werkleitung bis zum 31. Dezember 2010 in Abweichung von Abs. 2 Buchstabe f  

der Abschluss von Verträgen übertragen und eine Berichtspflicht ab dem Wert von 150.000 EURO 

eingeführt.  

 

Wie der Stadt Landau nun durch die SGD Süd mitgeteilt wurde, wurde diese bisherige, zeitlich 

befristete Sonderregelung mit Schreiben vom 9. August 2010, Az.: 8205-381068.1, durch das 

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau bis zum 31. Dezember 2011 

verlängert.  

 

Vor diesem Hintergrund wird auch die analoge Anpassung dieser Regelung für die städtischen 

Vergaben vorgeschlagen. 

 

 

Anlagen: 

 

Änderung der Betriebssatzung für das Gebäudemanagement Landau - Eigenbetrieb 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: Gebäudemanagement Landau 
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Schlusszeichnung: OB 
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